
Regulation� 5t� Georgi� Voluntee� C�. A „Clinc� Rifl�“

1. Präambe�

Dies� Regulatio� sol� ein� Hilfestellun� zur Darstellun� der 5t� Georgi� C�. A „Clinc�
Rifl�“ sei�. Unser� Einhei� sol� i� der Darstellun� ein� möglichs� authentisch�
Infantr�-Einhei� darstelle�. Di� dari� enthaltene� Vorschri�e� zur Darstellun� sin� unter
Punk� 5 angegebe�. Änderunge� un� Verbesserunge� z� dieser Regulatio� könne�
jährlic� bei� Workshop der 5t� Georgi� C�. A „Clinc� Rifl�“ beantrag�, besproche� un�
umgese�� werde�.

2. Organisatio�

2.1. Di� Darstellun� bilde� di� Compan� A der 5t� Georgi� Volunteer. Dies� Einhei� wir�
i� Normalfal� vo� einer geschl�sene� Darstellungsgrupp� gebilde�. Di� Compan� A sol�
ein� Mindeststärk� vo� 10 Man� habe�.

2.2. Di� Dienstgrad� könne� j� nac� Befähigun� jährlic� bei� Workshop ne� bese�� oder
vergebe� werde�.

2.3. Be� einer Veranstaltun�, könne� währen� der Dauer der Veranstaltun�, innerhalb
der Compan� dies� Dienstgrad� i� Eigenverantwortun� abweichen� bestimm� werde�.

I� der Compan� solle� folgend� Dienstgrad� vorhande� sei�:

1 � Lieutenan�, 1 Sergean�, 2 Corporal�, 1 QM Sg�.

Ab einer Stärk� vo� 20 Man� darf ei� Captai� d�ukomme�. Dabe� is� aber darauf z�
achte�, das� di� A�ah� der ei�elne� Räng� gleichmäßi� a�upasse� is�. Di� vorgegeben�
Mindesta�ah� der Dienstgrad� darf nich� unterschritte� werde�. Insbesonder� sin� di�
Regularie� der jeweilige� Veranstalter z� beachte�.

2.4. Unser� Darstellungsgrupp� kan�, wen� Si� nich� i� der Lag� is� al� eigenständig�
Compan� in� Feld� z� gehe�, mi� andere� Gruppe� für di� Dauer einer Veranstaltun�
zusammengeleg� werde�. Di� Dienstgrad� bleibe� i� diese� Fall� auf di�
zusammengeschl�sen� Compan� bestehe�.

2.5. Grundsä�lic� wir� di� Lagerstr�ß� gemäß de� einschlägige� Vorschri�e� aufgebau�.
Di� Zelt� für di� zivilistische� Darsteller, sowi� Kinder sin� a� End� der Lagerstr�ß� mi�
eine� A�tan� z� de� militärische� Darsteller� aufzubaue�. Di� Einteilun� un�
Überwachun� oblieg� de� QM Sg� unserer Einhei� oder desse� Beau�ragte�. Der QM Sg�
is� zuständi� für Verpflegun�, allgemein� Versorgun�, Einteilun� vo� Hilfspersona� ec�.



3. Bewaffnun�

3.1. Di� C�. A der “Clinc� Rifle�” ware� mi� Zweibandwaffe� ausgerüste�. Nac�
Möglichkei� sollt� daher jeder Darsteller ein� Zweibandwaff� führe�. Darsteller könne�
auc� Dreibandwaffe� führe�, müsse� aber au� Sicherheitsgründe� dan� i� de� hintere�
Ran� aufgestell� werde�. Sollte� Darsteller i� hintere� Ran� über ein� Zweibandwaff�
verfüge�, s� is� stren� darauf z� achte�, das� der Darsteller ein� Gefährdun� für de�
Vorderman� ausschli�ß�. Insbesonder� sin� di� Regularie� der jeweilige� Veranstalter z�
beachte�.

3.2. Für bestimmt� Szenarie�, besonder� der frühe� Kriegsmonat�, kan� hie�� ein�
Ausnahm� gemach� werde�. D� unser� Darstellungsgrupp� belege� kan�, d�ß unser�
Einhei� z� eine� bestimmte� Zeitpunk� mi� Zweibandwaffe� ausgerüste� war, sin� be�
Reenactment� mi� eine� entsprechende� Szenari� komplet� Zweibandwaffe� führe�. I�
diese� Fal� is� besonder� mehr Augenmer� auf di� Sicherhei� i� Gefechtslini� z� gebe�.

3.3. Zivil� Waffe�, wi� z.B. Hawke� Rifle� usw., sin� unerwünsch�. Fall� verei�el�
vorhande�, müsse� dies� mindesten� di� Läng� einer Zweibandwaff� habe�.

3.4. Kavalleriekarabiner, Artiller� Musketoon� usw. sin� be� der 5t� Georgi� C�. A nich�
gestatte�.

3.5. Be� Parade�, Vorbeimärsche� usw. dürfe� Bajonett� aufgepfla�� werde�. Währen�
der Gefechtsdarstellun� is� da� Aufpfla�e� der Bajonett� generel� verbote�, a�ßer be�
abgesprochene� Ei�eldarstellunge�, di� i� A�prach� mi� de� Kompanieführer
freigegebe� wurde�. Di� Bajonett� müsse� i� feste� Lederscheide� mi� Metallspi�� geführ�
werde�. Di� Metallspi�� darf innenliegen� sei�. Be� fehlender Spi�� der Bajonettscheid�
darf da� Bajonet� nich� mitgeführ� werde�!

3.6. Revolver dürfe� nur be� 1861-1862er Darstellunge� vo� Mannscha�e� un�
Unteroffiziere� mitgeführ� werde�. Ausnahm� is� nur di� Nachtwach�, i� diese� Fall�
dürfe� di� Revolver jedoc� dan� sowoh� i� eine� militärische� Holster wi� auc� zivile�
H�ter, geführ� werde�. Offizier� dürfe� grundsä�lic� Revolver un� Säbe� trage�.

3.7. Pulverladunge� für Langwaffe� dürfe� di� damal� übliche� Ladunge� nich�
überschreite�. Wir empfehle� c�. 70 Grai� für Waffe� i� Kaliber .58“. Hierbe� sin� jedoc�
di� Vorgabe� de� Veranstalter� unbeding� z� beachte�, di� vo� dieser Vorgab� abweiche�
könne�.

3.8. Gelade� wir� ohn� Ladestoc� un� ohn� Papier oder ander� Verdämmun�.

3.9. Lediglic� di� Sergeant� dürfe� währen� der Darstellun� eine� Ladestoc� verwende�,
u� ein� fehlgeladen� Musket� hinter der Lini� fre�ukriege�. Der Darsteller selber ha� d��
sein� defekt� Waff� de� Sergeante� nac� de� Heraustrete� au� der Lini� z� übergebe�.

4. Uniformierun� un� Ausrüstun�



4.1. D� di� neuste� Erkenntniss� belege�, d�ß unser� Einhei� bi� 1863 mi� grüne�
Uniforme� (Froc� Coa� 1 reihi�) versorg� wurd�. Di� Darstellun� der Einhei� sollt�
innerhalb i� der eigene� Einhei� gleic� sei�. Da� bedeute� für di� Darstellun� der Jahr�
1861 – 1863 grundsä�lic� i� Grü�, ab de� End� 1863 kan� di� Unifor� i� freier Farbwah�
getrage� werde� (Hintergrun� is� da� e� nachweislic� ab diese� Zeitpunk� kein�
einheitlich� Unifor� wi� auc� Farb� gab). Da� grün� Käp� kan� bi� 1865 getrage� werde�.

4.2. Di� persönlich� Ausrüstun� mus� folgend� Teil� beinhalte�:

Patronentasch� au� feste� Leder, verschli�ßbar, i� authentische� Schnit�, mi� oder ohn�
Schulterrieme� Feldflasch� nac� authentische� Vorbil�, kein� Wester�-, Wehrmacht�-
oder ähnliche� Flasche�. Deckenroll� oder Tornister nac� authentische� Vorbil�. All�
weitere� Ausrüstungsteil�, wi� Brille�, Rauchware�, Laterne� un� s� weiter sin� de�
Ei�elne� freigestell�, müsse� sollte� jedoc� authentisc� sei�. Wa� nich� gestatte� is�, sin�
Stahlkappenschuh�, Wehrmachtsstiefe� oder ähnlich� Schuh�, di� nich� de� damalige�
Bil� entsprache�. E� is� be� bestimmte� Parade� darauf z� achte�, das� nebe� einer
tadell�e� Unifor� zwingen� we�ß� Handschuh� z� trage� sin�.

Ein� Ausnahm� bilde� ein� med�inisch� Vorgab�.

4.3. Sollt� ei� Gas� oder ei� Darsteller bestimmt� Ausrüstungsgegenständ� nich� besi�e�
oder dabeihabe�, is� nac� Möglichkei� die� i� Vorfel� abzustimme�. Der QM-Sg�. wir�
au� de� Fundu� passend� Gegenständ� bereitstelle� oder i� A�prach� mi� andere�
Mitglieder� ein� Lösun� herbeiführe�.

5. Ausbildungsvorschri�

5.1. Compan� Dril� erfolg� gemäß Harde�’� „Rifl� & Ligh� Infantr� Tactic�“.

6. Lagerstr�ß� un� allgemein� Darstellun�

6.1. Der Aufba� der Lagerstr�ß� oblieg� de� QM - Sg�. Der QM-Sg�. überwach� un� regel�
sel�tständi� di� Einhaltun� der Regel� unter Punk� 6 i� Allgemeine�.

6.2 Be� Ankun� is� da� Fah�eu� zügi� z� entlade� un� a� de� ausgewiesene� Parkpla�
z� verbringe�.

6.3 Der Aufba� de� Zelte� ha� unmittelbar z� erfolge� un� der Darsteller ha� sic�
entsprechen� z� kleide�.

6.4 All� Gegenständ� di� kei� authentische� Aussehe� habe�, sin� i� Zel� abgedeck� z�
lager�.

6.5 Rauchware� sin� nac� authentische� Aussehe� zugelasse�. We�ß� Zigarette� sin� be�
der Darstellun� a�ßerhalb de� Zelte� nich� gestatte�. (bzw i� der hohle� Han� z� rauche�)



6.6 Di� Einnahm� vo� Alkoho� oder andere� berauschende� Mittel� währen� de� Diens�
(Gefechtsdarstellun�, Lagerdiens�, Wach� ec�.) is� nich� erlaub� un� könne� zu�
Ausschlus� be� der Darstellun� führe�.
Be� der Verwendun� vo� Waffe� is� die� grundsä�lic� verbote�.

6.7 Da� Verlasse� de� Lager� is� grundsä�lic� de� Corpora� der Wach� a��zeige� bzw.
z� melde�.

6.8 De� Anweisunge� de� Corporal� der Wach� is� grundsä�lic� Folg� z� leiste�.

6.9 Jeder Darsteller a� sic� ha� für eigen� Sicherhei� Sorg� z� trage�. Sollt� ei� Darsteller
ein� mangelnd� Sicherhei� feststelle�, ha� er die� unve�üglic� kun� z� tu�!

6.10 Di� Darstellun� un� Führun� eine� Range� stell� sp�ifisch� Anforderunge� a� de�
Darsteller. Der Darsteller sollt� mi� de� darau� folgende� Aufgabe� vertrau� sei�. D� wir
ein� authentisch� militärisch� Darstellungsgrupp� sin�, is� de� Anweisunge� de�
jeweilige� Offizier� un� Unteroffiziere� ohn� Diskussio� Folg� z� leiste�. Die� bedeute�
insbesonder� für de� Befeh� Gebende�, dami� Verantwortungsvol� u�ugehe�. Ein�
Diskussio� vor der Einhei� ha� nich� stat�ufinde� (e� se� den�, ei� Sicherheitsverst�ß lieg�
vor!).

6.11 Bei� morgendliche� Rol� Cal� ha� jeder Darsteller a��zeige�, ob er für de� gesamte�
Ta� direk� be� der Compan� anwesen� is� oder nich�. Sollte� ander� Tätigkeite� w.z.B.
Sta�diens�, Krankhei�, QM-Diens� oder ander� abgesprochen� Tätigkeite� vorliege�, is�
die� be� Rol� Cal� zwingen� a�ugebe�.

Di� militärisch� Darstellun� ha� nicht� mi� der Stellun� innerhalb der
Interessenvertretun� der Clinc� Rifle� z� tu�. I� eine� Streitfal� währen� der Darstellun�,
is� sic� später a� de� Offizier oder QM-Sg�. z� wende�.

7. A�chli�ßen�

Für di� Einhaltun� der �.�. Vorschri�e� sin� der Sprecher unserer Grupp� bzw sei�
Stellvertreter bzw. der Lieutenan� der Compani� verantwortlic�. Di� Vorschri�e� wurde�
durc� di� 5t� Georgi� C�, A erstell� un� etwaig� Änderunge� bzw. Ergä�unge� könne�
nur durc� diese� Gremiu� verfüg�.


